FREUNDESKREIS DER CHRISTLICH DEMOKRATISCHEN UNION IN GROßBRITANNIEN

Friends of the Christian Democratic Union in Britain

___________________________________________________________________________________

Elm Tree House, The Green, Croxley Green, Hertfordshire WD3 3HN, GB

Tel.: 0044 (0) 1923 – 778 548  Mobile: 0044 (0) 7802 – 798 830

L E I T L I N I E N

Der Freundeskreis wurde am 25. Juni 1991 in London von den drei CDU Mitgliedern Dr. Bernd Atenstaedt, Hans Murmann und Helmut Wegner gegründet.

I.    Zielsetzung

1. Der Freundeskreis soll seinen Mitgliedern eine Mitwirkung am Leben der CDU ermöglichen und deshalb ständigen Kontakt zu deren Organen halten. Das Ziel soll die Eingliederung des Freundeskreises in die Organisation der CDU als Vertretung der Mitglieder in Großbritannien sein.

2. Die Arbeit im Freundeskreis ist darauf ausgerichtet, die Möglichkeit politischer Information für seine Mitglieder zu erweitern und zur politischen Meinungs- und Willensbildung in der CDU insbesondere hinsichtlich uns betreffender Fragen in diesem Lande mitzuwirken.

3. Zu diesem Zwecke stellt sich der Freundeskreis insbesondere folgende Aufgaben:

· Förderung der persönlichen Kontakte der Mitglieder untereinander

· Erörterung politischer Fragen von gemeinsamen Interesse insbesondere deutsch-britische und europäische

· Stellungnahmen, Anregungen und Sachbeiträge zur Arbeit der CDU

· Förderungen von Veranstaltungen, Vorträgen und Podiumsdiskussionen zu Themen der CDU in Großbritannien

· Einflußnahme auf die Meinungsbildung zum Deutschlandbild in Großbritannien

· Pflege von Kontakten zu gleichgesinnten Parteien in Großbritannien

II.   Mitgliedschaft

1. Der Freundeskreis besteht aus Mitgliedern der CDU und Freunden der Partei. Die Mitgliedschaft im Freundeskreis schließt die Mitgliedschaft bei anderen politischen Parteien oder deren Verbänden aus.

2. Mitglieder der CDU werden durch schriftliche Erklärung Mitglieder des Freundeskreises.

3. Freunde werden Mitglieder, wenn

· sie ihre Bereitschaft zur Mitgliedschaft erklären und

· von der Mitgliederversammlung aufgenommen werden

4. Die Mitgliedschaft erlischt durch schriftliche Austrittserklärung oder Ausschluß durch die Mitgliederversammlung wegen grober Verstöße gegen die Leitlinien.

III.  Organe

1. Mitgliederversammlung

1.1.    
Die Mitgliederversammlung ist alleiniges Organ der Willensbildung des   

          
Freundeskreises.

1.2.     
Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens zehn Mitglieder   

         
anwesend sind. Ein Mitglied kann sich durch schriftliche Vollmacht durch ein     

anderes Mitglied vertreten lassen.

1.3.       Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der Anwesenden.  

            Änderungen der Leitlinien bedürfen allerdings einer Zweidrittelmehrheit aller     

            Mitglieder. Diese sind mindestens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung 

            über die geplanten Änderungen zu informieren.

1.4.       Die Mitgliederversammlung setzt den Mitgliedsbeitrag fest.

2. Sprecher

2.1.         Die drei Gründer des Freundeskreises sind im ersten Jahr gemeinsam oder allein   

              Sprecher des Freundeskreises.

2.2.         Danach wählt die Mitgliederversammlung die Sprecher jeweils für die   

              Dauer eines Jahres.

2.3.         Die Sprecher vertreten den Freundeskreis nach außen.

3. Geschäftsführer

3.1.          Im ersten Jahr ist einer der Gründer der Geschäftsführer des Freundeskreises.

3.2.          Danach wählen die Sprecher mit einfacher Mehrheit den Geschäftsführer   

               jeweils für die Dauer eines Jahres.

3.3.          Der Geschäftsführer betreut die laufende Arbeit des Freundeskreises.

Die Leitlinien treten am 30. April 1992 in Kraft.
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